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I  ST ÄD T E B AU L I C H E  BE G R Ü N D U N G  

1  AU F G AB E N S T EL L U N G ,  Z I EL  U N D  ZW EC K  D ER  PL AN U N G  

Die Stadt Nassau sieht die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Mühlpforte“ vor. Im Geltungsbereich liegen die Flurstücke 128/11 und 109/6 
der Flurnummer 58 in der Gemarkung Nassau sowie die Flurstücknummer 137 teilweise. Zudem 
liegen die Flurstücke 1839/1, 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/6 sowie 1844/7 der Flur 20 in-
nerhalb des in Rede stehenden Plangebietes. 

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Schaffung von Baurecht für die Errichtung ei-
ner Wohnanlage für betreutes Wohnen. Hierbei soll auf einer Gesamtfläche von ca. 2.620 m² sowie 
eine Grundfläche von ca. 1.570 m² ein dreigeschossiges Gebäude entstehen. Es sind ca. 20 Woh-
nungen in verschiedenen Größen, Funktionsräume, zwei Wohngemeinschaften und ausreichend 
Stellplätze in Form einer Tiefgarage geplant. Dabei sollen die Bedarfe des Vorhabenträgers mit der 
zulässigen Bestandsnutzung und die Verträglichkeit mit den Umgebungsstrukturen berücksichtigt 
werden. Die einzelnen Flurstücke der Plangebietsfläche befinden sich bereits überwiegend im Be-
sitz des Vorhabenträgers bzw. werden käuflich von diesem erworben. 

Weiterhin beinhaltet das Planvorhaben die Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Schaffung von 
Grünflächen in privaten und halböffentlichen Bereichen. Zudem soll eine Aufwertung des Straßen-
bildes durch Aufweitung des Straßenraumes mittels straßenbegleitendem Grün erzielt werden. 

Das geplante städtebauliche Vorhaben wird seitens des Stadt Nassau befürwortet. Grund hierfür ist 
unter anderem die steigende Zahl älterer Menschen in Nassau. So lag der Anteil der Menschen mit 
über 65 Jahren bei 25,7 % im Jahr 2018, wohingegen der Anteil der unter 20-jährigen bei lediglich 
16,2 % lag. Im Vergleich zu 2008 ist zudem ein Anstieg der über 65-jährigen um 2,7 % und im Ver-
gleich zu 1998 um 17,1 % zu verzeichnen. Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass der Anteil der 
Menschen, die älter als 65 Jahre sind, in Nassau zunimmt. Da insbesondere die zunehmend älter 
werdende Bevölkerung versorgt werden muss und diese oftmals gerne in ihrem gewohnten lokalen 
Umfeld bleiben möchte, bietet das Planvorhaben hierfür eine optimale Lösung. So wird den älteren 
Mitmenschen von Nassau die Möglichkeit geboten, weder ihre Heimat und ihren Freundes- bzw. 
Bekanntenkreis aufzugeben, noch auf eine altersgerechte Versorgung bzw. Betreuung zu verzich-
ten. (Quelle: Statistisches Landesamt RLP) 

Das Plangebiet überdeckt in einem Teilbereich die Landesstraße L 330 / Gemeindestraße „Unterer 
Bongert“. Mit dem Ausbau der Hömberger Straße zu einer westlichen Stadtumgehung muss der 
Untere Bongert für den Durchgangsverkehr nicht mehr zur Verfügung stehen. Es besteht somit auf-
grund der Realisierung der neuen Verkehrsführung in Richtung Hömberg nicht mehr der Bedarf zur 
Aufrechterhaltung der Gemeindestraße „Unterer Bongert“ im Geltungsbereich des vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans erfolgt mittels des vorliegenden öffentlich-rechtlichen Verfahrens die Einziehung der Straße. 
Weitergehende Erläuterungen hierzu erfolgen weiter unten in der Begründung (siehe Kapitel 6, Ab-
schnitt 9 und Kapitel 7). 

Zu verorten ist das Plangebiet zwischen den Verkehrsstraßen „Kaltbachstraße“ und „Mühlpforte“, 
die sich östlich bzw. etwas weiter westlich befinden. Die nachfolgende Abbildung soll einen groben 
Überblick über die Lage des Plangebietes innerhalb der Stadt Nassau geben. 
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Abb.: Lageübersicht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 2. Änderung des Be-

bauungsplans „Mühlpforte“ (Quelle: © Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: 
© Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz; unmaßstäblich/verändert) 

Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Mühlpforte“ in der Fas-
sung der 1. Änderung. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 2. Änderung des Be-
bauungsplans „Mühlpforte“ wird kein neues Bauland in Anspruch genommen, es werden lediglich 
zeichnerische und textliche Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans überarbeitet, um 
eine Nachverdichtung in dem in Rede stehenden Innenstadtbereich der Stadt Nassau mit dem ge-
nannten Vorhaben realisieren zu können. 

Die inhaltlich vorgesehenen Änderungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ beziehen sich sowohl auf die textlichen als auch auf die 
zeichnerischen Festsetzungen. Hierzu wird das Plangebiet im Osten des Geltungsbereiches des 
aktuell rechtskräftigen Bebauungsplans überarbeitet. Zudem liegt die Flurstücknummer 1844/2 und 
1844/7, Flur 20 in der Gemarkung Nassau, die ebenfalls Teil des in Rede stehenden vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans sind, außerhalb des Geltungsbereichs. Diese Flurstücke grenzen im 
Nordosten direkt an den rechtskräftigen Bebauungsplan an. 

Dem Vorhaben stehen derzeit die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans für den in 
Rede stehenden Bereich entgegen. Die Planung des Vorhabenträgers kann nur durch eine Ände-
rung des Bebauungsplans unterstützt werden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die entspre-
chenden textlichen sowie zeichnerischen Festsetzungen zu ändern. Hierzu wird ausschließlich der 
Teilbereich für das entsprechende Vorhaben einer Änderungsplanung unterzogen. Der aktuell 
rechtskräftige Bebauungsplan behält seine Rechtsgültigkeit hinsichtlich der in ihm festgesetzten Be-
reiche, welche sich weiterhin außerhalb des Geltungsbereichs für das Vorhaben befinden. Mit In-
krafttreten der vorliegenden Bauleitplanung gelten für den Geltungsbereich des vorh. Bebauungs-
plans die vorgesehenen neuen Festsetzungen. Entgegenstehende Festsetzungen treten außer 
Kraft. 
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Gegenüber dem „klassischen“ Bebauungsplan unterscheidet sich der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan durch folgende Merkmale: 

 Konzentration auf das Projekt eines einzelnen Vorhabenträgers 

 Initiative für das Vorhaben geht vom Vorhabenträger aus 

 Der Vorhabenträger ist für die Planung zuständig und trägt gleichzeitig die Planungskosten 

 Verzicht auf die Bindung des Festsetzungskatalogs nach § 9 Abs. 1 BauGB und auf die An-
wendung der BauNVO  

 Verpflichtung des Vorhabenträgers zur fristgebundenen Verwirklichung der baulichen Maß-
nahmen 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus drei Elementen: 

 Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) 

 Plansatzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 Durchführungsvertrag (kein Bestandteil der Satzung) 

Mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,4 überschreitet das geplante Vorhaben die ansonsten 
geltende Obergrenze des § 17 BauNVO. Diese liegen für ein Mischgebiet bei einer GFZ von 1,2. 
Aufgrund des Konfliktes zwischen der Obergrenze der BauNVO und der zwingenden Erforderlich-
keit einer GFZ von 1,4 sowie weiteren Änderungserfordernissen für das geplante Vorhaben, wird 
das Planungsinstrument des Vorhaben- und Erschließungsplans (vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) nach § 12 BauGB angewendet. Im Gegensatz zum „klassischen“ Bebauungsplan, der mittels 
abstrakter Festsetzungen einen Rahmen für eine mögliche künftige Bebauung vorgibt, sind die 
Festsetzungen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wesentlich konkreter, da der künftige 
Investor weiß, wie das geplante Vorhaben aussehen soll. Somit stellt der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan keine Angebotsplanung dar, sondern zielt auf ein konkretes Bauvorhaben ab. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan nach § 12 BauGB und der „klassische“ Bebauungsplan nach 
§ 30 BauGB sind gleichrangig. Das bedeutet, dass keine Rangfolge besteht und sich die Kommune 
für einen der beiden Wege entscheiden kann. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird auf Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungs-
plans gemäß § 12 BauGB von der Gemeinde als Satzung beschlossen. Durch einen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan kann die Gemeinde die Zulässigkeit von Vorhaben gemäß 
§ 12 (1) BauGB bestimmen, wenn der Vorhabenträger zur Durchführung der Vorhaben- und der Er-
schließungsmaßnahmen bereit und in der Lage ist. Die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbe-
reich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß § 12 (1) BauGB ergibt sich aus 
§ 30 (2) BauGB. Als Grundlage dient ein Vorhaben- und Erschließungsplan, der mit der Gemeinde 
abgestimmt wird. Über einen Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durch-
führung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten 
ganz oder teilweise vor dem Satzungsbeschluss. Der Durchführungsvertrag erfolgt als städtebauli-
cher Vertrag gemäß § 11 BauGB. 
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Abb.: Vorhaben- und Erschließungsplan (unmaßstäbliche Darstellung) 

Die Grundzüge der Plankonzeption werden anhand des Vorhaben- und Erschließungsplans er-
sichtlich (siehe Abbildung oben). 

Gemäß dem am 20.09.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden und der weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts ist die Innenent-
wicklung der Städte und Gemeinden zu stärken. Das Gesetz zielt u.a. auf eine Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme ab. Im Baugesetzbuch wird deshalb ausdrücklich geregelt, dass die städ-
tebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. 

Die vorliegende Bauleitplanung dient der Nachverdichtung und somit einer Maßnahme der Innen-
entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB, die sowohl bundespolitisch als auch durch die Stadt 
Nassau forciert wird. Die Änderungsplanung dient unter anderem der Attraktivitätssteigerung der 
überwiegend bisher als Parkplatz genutzten Fläche. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan erfolgt gegenstandsbezogen auf ein konkretes Vorhaben. 
Grundsätzlich wird die faktisch vorhandene Bodennutzung durch die Verwirklichung des Vorhabens 
weitgehend beibehalten. 
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Die Ausführungen dieser Begründung dienen der Beschreibung des Planungsvorhabens und stellen 
die Grundlage für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dar. 

2 RE C H T L I C H E  G R U N D L AG E N  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ wird 
gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt bzw. geändert. Im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB gelten die Beteiligungsvorschriften gemäß § 13 Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

Das Plangebiet des in Rede stehenden Bebauungsplans liegt innerhalb der bebauten Siedlungsla-
ge der Stadt Nassau und wird von der Bestandsbebauung umschlossen. Die vorliegende Planung 
dient der Nachverdichtung und entspricht damit einer Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne 
des § 13 a BauGB. 

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
ist somit durch den Bebauungsplan nicht gegeben. Die Größe der zulässigen Grundfläche ent-
spricht den Vorgaben des § 13 a Abs.1 Ziffer 1 BauGB. Kumulierende Bebauungsplanaufstellun-
gen, die in einem engen, sachlichen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der vorliegen-
den Planung stehen, liegen nicht vor. 

Aufgrund dieser Zulässigkeiten erfolgt die Bebauungsplanaufstellung im beschleunigten Verfahren 
als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“. Nach § 13 a Abs. 4 BauGB ist die Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens auch für Änderungsplanungen zulässig. Hieraus folgt, dass die Anwen-
dung des § 13 a BauGB planungsrechtlich möglich und geboten ist. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Beteiligungsvorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und Abs. 3 S.1 BauGB. Entsprechend wird von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6 a Abs. 1 BauGB und § 10 a Abs. 1 BauGB abgese-
hen. 

3 L AG E  U N D  BE ST AN D S S I T U AT I O N  

Das Planänderungsgebiet befindet sich in der inneren Stadtlage der Stadt Nassau in einem Be-
bauungszusammenhang. Es liegt fast vollständig (abgesehen von der Flurstücknummern 1844/2 
und 1844/7, Flur 20, Gemarkung Nassau) innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
„Mühlpforte“ in der Fassung der 1. Änderung mit der Festsetzung eines „Mischgebietes“ gemäß § 6 
BauNVO. 

Die bestehende Bebauung im Geltungsbereich des in Rede stehenden Plangebietes sowie in des-
sen Umgebung stellt überwiegend eine zwei- bis dreigeschossige Bebauung dar. Es sind aus-
schließlich geneigte Dächer zu verzeichnen. Ferner befindet sich südwestlich des Geltungsberei-
ches das Kulturhaus mit zugehörigem Parkdeck. 



Stadt Nassau 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Mühlpforte“ 

12 606 
Seite8 

 

19. Mai 2020 

 

Das Plangebiet selbst wird im Osten durch die Straße „Kaltbachstraße“, im Südosten durch die 
Straße „Obertal“ und im Westen durch den Kaltenbach (Gewässer 3. Ordnung) begrenzt. Im nördli-
chen Teil des Geltungsbereiches wird hingegen die derzeitige Straße „Unterer Bongert“ von dem 
geplanten Vorhaben überplant. Geplant ist diese Straße teilweise einzuziehen und damit dem öf-
fentlichen Verkehr zu entziehen. 

Zurzeit stellt der überwiegende Teil des Plangebiets eine Parkplatzfläche sowie öffentliche Ver-
kehrsfläche dar. Diese Bereiche sind somit nahezu vollständig versiegelt. Im südlichen Teil des Gel-
tungsbereiches befinden sich hingegen vereinzelt Gehölzbestände sowie ein Bestandsgebäude im 
Südwesten. Nördlich der derzeitigen Straße „Unterer Bongert“ befinden sich drei weitere Gebäude 
im Plangebiet, die im Zuge des geplanten Vorhabens überplant werden sollen. Die nachfolgende 
Abbildung soll die derzeitige Bestandssituation vor Ort verdeutlichen. Der Geltungsbereich befindet 
sich innerhalb der rot umkreisten Fläche. 

 

Abb.: Luftbild des Geltungsbereichs und Umgebung (Quelle: © Naturschutzverwaltung Rhein-
land.-Pfalz, Geobasisdaten: © Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz; 

unmaßstäblich/verändert) 

Mittels den folgenden Abbildungen soll die Bestandssituation durch eigener Aufnahmen vor Ort 
noch einmal mehr veranschaulicht werden. 
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Abb.: Blick ins südliche Plangebiet von der Straße „Unterer Bongert“ (eigene Aufnahme) 

 

Abb.: Nördlicher Teil des Plangebietes (eigene Aufnahme) 
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Abb.: Parkdeck und Kulturhaus westlich der Plangebietsgrenze (eigene Aufnahme) 

 

Abb.: Kaltbach entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze (eigene Aufnahme) 
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4 VO R G AB E N  Ü B E R G E O R D N ET E R  PL AN U N G EN  

Nachfolgend soll noch einmal verkürzt auf die speziell im Plangebiet vorliegenden Vorgaben über-
geordneter Planungen eingegangen werden, da diese nicht eindeutig aus der Begründung zum Be-
bauungsplan „Mühlpforte“ abzuleiten sind. Hierbei soll jedoch nicht mehr im Detail auf alle Vorga-
ben der übergeordneten Planungsebenen eingegangen werden. Es sollen lediglich potenzielle Ziel-
konflikte, die mit der Planänderung einhergehen könnten, näher erörtert und ausgeräumt werden. 

4.1 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (RROP) 2017 

Die Stadt Nassau gehört der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau (ehemalige Verbandsgemeinde 
Nassau) und damit dem Rhein-Lahn-Kreis an. Damit gehört die Stadt Nassau zur Planungsregion 
Mittelrhein-Westerwald. 

Der wirksame Regionale Raumordnungsplan (RROP) der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald 
ist seit dem 11.12.2017 wirksam und hat den RROP 2006 abgelöst. Dem RROP liegen nun die 
übergeordneten Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm IV von 2008 und der Teilfort-
schreibung von 2013 zugrunde. Die Entwicklung soll insgesamt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 
sein. 

 

Abb.: Ausschnitt aus dem wirksamen Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-
Westerwald 2017 (unmaßstäbliche Darstellung) 

Der gültige Regionale Raumordnungsplan ordnet die ehemalige Verbandsgemeinde Nassau dem 
„Verdichteten Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur“ zu. Zudem wird die Stadt Nassau als 
Grundzentrum eingestuft. 
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In den Darstellungen der Gesamtkarte des Regionalen Raumordnungsplans (siehe vorherige Abbil-
dung) werden das Plangebiet sowie die angrenzenden Flächen durch Darstellungen von Siedlungs-
fläche für Wohnen überdeckt. Auch wird die gesamte Siedlungsfläche als ein Vorbehaltsgebiet für 
Erholung und Tourismus dargestellt. Alle weiteren Darstellungen sind für das in Rede stehende 
Plangebiet nicht relevant.  

Die Bebauungsplanänderung steht somit in keinem Zielkonflikt mit Vorgaben der Regional- 
und Landesplanung. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wird für den Be-
reich des Plangebietes größtenteils Mischbaufläche dargestellt (siehe schwarz umkreiste Fläche in 
der nachfolgenden Abbildung). Zudem wird dieser Bereich als Sanierungsgebiet darstellt, was je-
doch nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entspricht. Lediglich der nördliche Teil des Geltungs-
bereiches wird als Wohnbaufläche dargestellt. 

Da für das vorliegende Plangebiet Nutzungen festgesetzt werden, die in ein Mischgebiet passen, ist 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan bzw. die Änderungsplanung nach § 8 Abs. 2 BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt und bedarf abschließend keiner aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB. Das geringfügige Überplanen der Wohnbaufläche im nördli-
chen Teilbereich ist zu vernachlässigen, da auf Ebene des Flächennutzungsplanes keine parzellen-
scharfe Darstellung gegeben ist. 

 

Abb.: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Nassau 
(6. Änderung des FNP der (ehemaligen) VG Nassau, unmaßstäblich/verändert) 
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4.3 Übergeordnete umweltrelevante Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete). 
Auch befinden sich keine anderen Schutzgebiete im Geltungsbereich, auch keine Wasserschutzge-
biete.  

Ferner weist es keine im Sinne des § 30 BNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und 
Vegetationsbestände auf. In der Planung vernetzter Biotopsysteme werden für das Plangebiet keine 
Aussagen getroffen. 

Kartierte Biotope liegen im Plangebiet ebenfalls nicht vor.  

Das Plangebiet liegt innerhalb des „Naturparks Nassau“ gemäß des § 27 BNatSchG. Der Natur-
park ist regionsübergreifend und überdeckt die Siedlungslage der Stadt Nassau. Gemäß § 1 Abs. 2 
LVO „Naturpark Nassau“ sind die Flächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eines beste-
henden oder künftig zu erlassenden Bebauungsplanes in baulicher Nutzung und innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 des Bundesbaugesetzes nicht Bestandteile 
des Naturparks. 

Damit steht der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans nichts entgegen. 

5 Z U S AM M EN F AS S U N G  D ER  PL AN ÄN D E R U N G SI N H AL T E  

Nachfolgend sollen die wesentlichen Planänderungsinhalte in aller Kürze wiedergegeben werden. 
Im nachfolgenden Kapitel erfolgt dann die Erläuterung und Begründung der Planänderungsinhalte. 

Zusammenfassung der Planänderungsinhalte: 

1) Zulässigkeit von baulichen Haupt- und Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck „betreutes bzw. 
allgemeines Wohnen“ sowie Büro- und Dienstleistungsnutzungen dienen 

2) Zulässigkeit von den Hauptnutzungen dienenden, untergeordneten Nebenanlagen sowie Gara-
gen, Stellplätze und überdachte Stellplätze 

3) Anpassung der maximal zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) auf 1,4 

4) Anpassung der Zahl der Vollgeschosse auf min. II und max. III 

5) Festsetzung der Gebäudehöhe in Abhängigkeit von der Dachneigung 

6) Anpassung der festgesetzten Stellung der baulichen Anlagen 

7) Festsetzung der Flächen für Garagen und Carports 

8) Anpassung der örtlichen Bauvorschriften 

9) Einziehung der L 330 / Unterer Bongert im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans 

Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen die jeweilige Planzeichnung der derzeit rechtskräfti-
gen 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ sowie des vorhabenbezogenen Bebauungs-
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plans zur 2. Änderung. In der Abbildung der Planzeichnung zur 1. Änderung wurde zusätzlich durch 
eine türkisfarbene, gestrichelte Linie der Geltungsbereich der 2. Änderung eingezeichnet, um einen 
besseren Vergleich und damit die Planänderung besser erkennbar zu machen. 

 
Abb.: Ausschnitt der rechtskräftigen 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ (2010) 
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Abb.: Ausschnitt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur 2. Änderung des Be-

bauungsplans „Mühlpforte“ 

6 ER W E I T E R T E  VO R ST E L L U N G  D E R  ÄN D E R U N G S I N H AL T E  U N D  

BE G R Ü N D U N G EN  

In diesem Kapitel soll nun vertiefend auf die einzelnen Planänderungsinhalte eingegangen werden. 
Hierbei soll auch begründet bzw. erläutert werden, wieso die einzelnen Festsetzungen für den vor-
liegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffen wurden. 

Zeichnerische Festsetzungen: 

Im Zuge der Planänderung ist eine Anpassung der zeichnerischen Festsetzung erforderlich, um die 
bauplanungsrechtliche Grundlage für das konkrete Bauvorhaben des Vorhabenträgers schaffen zu 
können. 

Durch die Festsetzung von überbaubaren Grundstücksflächen wird geregelt, in welchem Bereich 
des Planänderungsgebietes bauliche Hauptanlagen bzw. Hauptgebäude errichtet werden können. 
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Im aktuell rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind bereits mehrere kleinere Baufenster durch die 
Festsetzung von Baugrenzen im jetzigen Planänderungsbereich ausgewiesen. Im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan wird ein großes, zusammenhängendes Baufenster sowie ein kleineres im 
Süden des Geltungsbereiches durch die Festsetzung von Baugrenzen festgesetzt, da dies für das 
konkrete Bauvorhaben erforderlich ist. 

Zudem wird zeichnerisch festgesetzt, in welchen Bereichen außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche Garagen und überdachte Stellplätze errichtet werden können. Auch ein Bereich mit ei-
nem Abstand von 10 m zum Kaltbach wird in der Planurkunde nachrichtlich dargestellt. Durch diese 
zeichnerische nachrichtliche Darstellung wird noch einmal verdeutlicht, in welchen Bereichen eine 
wasserrechtliche Genehmigung gemäß des Hinweises „Wasserrechtliche Genehmigungserforder-
nisse“ in der Planurkunde erforderlich ist. 

Des Weiteren erfolgt mit der vorliegenden Bauleitplanung die Einziehung der Straße „Unterer 
Bongert“ im Geltungsbereich der 2. Änderung (gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m § 37 Abs.7 LStrG), 
um in diesem Bereich die Errichtung der Hauptanlage mit dem Nutzungszweck „betreutes/ allge-
meines Wohnen“ zu gewährleisten und gleichzeitig dies in einer wirtschaftlichen Größenordnung zu 
ermöglichen. Ferner wird hierdurch die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Bauvorhabens erst 
möglich. Zugleich erfolgt eine Aufwertung dieses Innenstadtbereiches der Stadt Nassau. 

Der Teil der Straße „Unterer Bongert“, der sich westlich (außerhalb) des Geltungsbereichs der vor-
liegenden Planung befindet, bleibt weiterhin bestehen. Diese Straße endet somit künftig mit Beginn 
der Plangebietsgrenze des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die Erschließung des westlich 
angrenzenden Kulturhauses mit zugehörigem Parkdeck sowie des Gebäudes mit der Hausnummer 
1 in der Straße „Unterer Bongert“ ist somit weiterhin gesichert. Über die Straße „Mühlpforte“ bzw. 
„Hömberger Straße“, die dann ein Einbiegen in die Straße „Unterer Bongert“ aus westlicher Rich-
tung ermöglichen, ist eine Erschließung gewährleistet. Das Plangebiet wird hingegen über die 
„Kaltbachstraße“ erschlossen. Auch plant der Vorhabenträger eine West-Ost-Verbindung für Fuß-
gänger und Radfahrer durch das in Rede stehende Plangebiet weiterhin zu ermöglichen (vgl. hierzu 
Darstellung im Vorhaben- und Erschließungsplan). Wie diese im Detail realisiert werden soll, ist 
dem objektbezogenen Baugenehmigungsverfahren überlassen. Die Stadt Nassau behält sich vor 
nach Erforderlichkeit Einzelheiten im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan mit dem Vorhabenträger zu regeln. 

Wie zuvor aufgezeigt werden konnte, stehen der Straßeneinziehung keine schützenswerten öffent-
lichen oder privaten Belange entgegen. Mit der Rechtsverbindlichkeit des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans wird die Straße „Unterer Bongert“ innerhalb des Geltungsbereichs eingezogen und 
steht dem Durchgangsverkehr nicht mehr zur Verfügung. Die Erschließung des Plangebietes sowie 
dessen Umgebung ist dennoch sichergestellt. 

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 

1) Zulässigkeit von baulichen Haupt- und Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck „betreu-
tes bzw. allgemeines Wohnen“ sowie Büro- und Dienstleistungsnutzungen dienen 

Im Plangebiet sind bauliche Haupt- und Nebenanlagen zulässig, die dem Nutzungszweck „betreu-
tes bzw. allgemeines Wohnen“ entsprechen. Ebenso sind Büro- und Dienstleistungsnutzungen zu-
lässig. Die Nutzung als Wohngebäude steht dabei entsprechend der Zielvorgabe des Vorhabenträ-
gers im Vordergrund. 
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Aufgrund dieser Festsetzung verzichtet der vorhabenbezogene Bebauungsplan zur 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Mühlpforte“ auf das zusätzliche Festsetzen der Art der baulichen Nutzung. 
Jedoch wird in Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan, welcher ein Mischgebiet aus-
weist, in der 2. Änderung festgesetzt, dass die bauliche und sonstige Nutzung der Fläche den 
Störgrad eines Mischgebietes im Sinne des § 6 BauNVO nicht überschreiten darf, wonach die Nut-
zung das Wohnen nicht wesentlich stören darf. Des Weiteren werden im Plangebiet ausnahmswei-
se sonstige mischgebietstypische Nutzungen gemäß § 6 (2) Ziffern 1 bis 5 BauNVO erlaubt. Über 
konkrete andere mischgebietstypische Nutzung ist dann durch den Stadtrat zu gegebener Zeit ein-
zelfallbezogen zu entscheiden. Da das konkrete städtebauliche Vorhaben klar definiert ist, wird 
ebenfalls auf die Festsetzung einer Bauweise im Ordnungsbereich 1 verzichtet. Die Aufhebung der 
Art der baulichen Nutzung sowie der Bauweise gegenüber dem Bebauungsplan in der Fassung vor 
dieser Planänderung ist durch die zeichnerische Festsetzung in der Nutzungsschablone gekenn-
zeichnet und erfolgt entsprechend als zeichnerische Festsetzung (keine Angabe zu einer Bauweise, 
damit ist diese frei). 

Anders verhält es sich hingegen bezüglich der Bauweise im Ordnungsbereich 2. Hier wird eine ge-
schlossene Bauweise gemäß § 22 Abs. 3 BauNVO festgesetzt, um im südlichen Teil des Plange-
bietes nicht in die Bestandssituation einer geschlossenen Bauweise einzugreifen. Diese Festset-
zung steht dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. 

2) Zulässigkeit von den Hauptnutzungen dienenden, untergeordneten Nebenanlagen sowie 
Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze 

Die Festsetzung zur Anlage von Nebenanlagen, Garagen, Stellplätzen sowie überdachten Stellplät-
zen (Carports) dient der Zulässigkeit auf dem Grundstück für untergeordnete bauliche Anlagen. 

Für die 2. Bebauungsplanänderung „Mühlpforte“ werden den Hauptnutzungen dienende unterge-
ordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen, Stellplätze und überdachte 
Stellplätze zugelassen, wodurch auch die im Vorhaben geplante Tiefgarage zulässig ist. 

Anmerkung: Die Anzahl der konkret erforderlichen, nachzuweisenden Stellplätze im Bebauungsplan 
ist im Bauantragsverfahren nachzuweisen. Der Bebauungsplan trifft hierzu keine Festsetzungen. Es 
wird auf die Verwaltungsvorschrift des Landes Rheinland-Pfalz über „Zahl, Größe und Beschaffen-
heit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge“ vom 24.07.2000 verwiesen. Diese sieht für Mehrfamilienhäu-
ser 1 bis 1,5 Stellplätze je Wohnung und für Geschäftshäuser mit geringem Besuchsverkehr 1 
Stellplatz je 50 m² Verkaufsnutzfläche vor, alternativ gilt: für Läden, Geschäftshäuser: 1 Stellplatz je 
30-40 m² Verkaufsnutzfläche, jedoch mindestens 2 Stellplätze. Einzelheiten sind Gegenstand des 
konkreten Baugenehmigungsverfahrens und diesem vorbehalten. 

3) Anpassung der maximal zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) auf 1,4 und Beibehaltung 
der Grundflächenzahl von 0,6 

Im Zuge der Bebauungsplanänderung bleibt die Grundflächenzahl (GRZ) bei 0,6. Zudem wird die 
Überschreitungsmöglichkeit des § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO auf eine maximale Grundstücksgesamt-
versiegelung von 70 % begrenzt. Damit wird ausreichend Fläche für die Platzierung der baulichen 
Haupt- und Nebenanlagen im Sinne des Vorhabenträgers geschaffen. 

Mit den geplanten 20 Wohneinheiten und 2 Wohngemeinschaften wird ein erheblicher Anteil zur 
Deckung des Wohnraumbedarfes insbesondere für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger geleistet. 
Des Weiteren wird die ohnehin bereits versiegelte Fläche einer höherwertigen Nutzung zugeführt, 
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was dem Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ entspricht. Auch stellt das Bauvorhaben eine 
wesentliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Zentrum der Stadt Nassau dar, weshalb es 
seitens der Stadt Nassau befürwortet wird. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche maximal zulässig sind. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, untergeord-
nete Bauteile (z.B. Loggien, Balkone bis 1,25 m Ausladung usw.) von Gebäuden sowie weitere bau-
liche Anlagen bleiben, wenn sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zuge-
lassen werden können, unberücksichtigt (siehe § 20 Abs. 4 BauNVO). 

Die Geschossflächenzahl im aktuell rechtskräftigen Bebauungsplan ist mit 1,2 festgesetzt. Unter 
Berücksichtigung der im Vorhaben geplanten drei Vollgeschosse wird im Plangebiet für die neue 
bauliche Nutzung eine Geschossflächenzahl von 1,4 festgesetzt. Diese ermöglicht das in Rede ste-
hende Vorhaben, führt jedoch noch nicht zu einer erheblichen Veränderung des bisherigen Ge-
bietscharakters. 

4) Anpassung der Zahl der Vollgeschosse auf min. II und max. III 

Im derzeit wirksamen Bebauungsplan wird die Anzahl der Vollgeschosse in verschiedenen Teilbe-
reichen mit II, III sowie II bis III Vollgeschossen festgesetzt. Um das geplante Vorhaben realisieren 
zu können, ist eine Festsetzung von mindestens II und maximal III Vollgeschossen im gesamten 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Mühlpforte“ sinnvoll. Da auch im Geltungsbereich der 1. Änderung bereits bis zu III Vollgeschosse 
ermöglicht wurden, wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung weiterhin gewährleistet. 

5) Festsetzung der Gebäudehöhe in Abhängigkeit von der Dachneigung 

Im Hinblick auf die Höhenentwicklung als Maß der baulichen Nutzung erfolgt die Festsetzung Nr. 
2.4 im vorliegenden Bebauungsplan. Die Regelung bzgl. der Höhenentwicklung der Gebäude er-
folgt einerseits zur Ermöglichung des konkreten Bauvorhabens und andererseits, um eine weitere 
noch höhere Gebäudehöhenentwicklung auszuschließen. Damit wird die Höhenentwicklung der be-
stehenden, umgebenden Gebäude städtebaulich berücksichtigt. 

Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen werden in Abhängigkeit von der Dachneigung festgesetzt. 
Gebäude mit einer Dachneigung von 25° bis 38° (Satteldach) dürfen eine Firsthöhe von maximal 
14,00 m nicht überschreiten. Zudem dürfen Dächer mit einer Neigung von 0° bis 20° (Flachdach, 
Pultdach) maximal eine Gebäudehöhe von 11,00 m aufweisen. In beiden Fällen darf zusätzlich eine 
absolute NHN-Höhe von 109,3 m nicht überschritten werden. 

Die nachfolgende Abbildung soll den zuvor geschilderten Sachverhalt verdeutlichen. 
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Abb.: Systemskizze zur Höhenentwicklung (eigene Darstellung) 

Zudem werden Maßbezugspunkte in der Textfestsetzung Nr. 2.4 festgelegt. Somit werden die fest-
gesetzten Höhen zwischen einem oberen und unteren Maßbezugspunkt gemessen. Hierbei wird 
der obere Maßbezugspunkt entweder entsprechend der Firsthöhe am Schnittpunkt der Dachflächen 
gemessen oder die Gebäudehöhe als höchster Punkt der Gebäudehülle verwendet.  

Als unterer Maßbezugspunkt gilt für den Ordnungsbereich 1 der zeichnerisch in der Planurkunde 
eingetragene Maßbezugspunkt mit einer Höhe von 95,302 ü. NHN (Oberkante Kanaldeckel). Für 
den Ordnungsbereich 2 gilt die höchste an das Flurstück 109/6 angrenzende erschließende öffent-
liche Verkehrsfläche. 

6) Anpassung der festgesetzten Stellung der baulichen Anlagen 

Sowohl im Urplan wie auch in der 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ werden bereits 
festgesetzte Firstrichtungen bzw. Hauptgebäuderichtungen sowie frei wählbare Richtungen für un-
terschiedliche Teilbereiche festgelegt. Um nun das konkrete Bauvorhaben ermöglichen zu können 
ist eine Anpassung der festgesetzten Stellung der baulichen Anlagen erforderlich. So wird in der 
vorliegenden Änderungsplanung für den Ordnungsbereich 1 eine frei wählbare Firstrichtung bzw. 
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Hauptgebäuderichtung angegeben, im Ordnungsbereich 2 ist sie hingegen entsprechend der Dar-
stellung in der Planzeichnung festgesetzt. Die Hauptgebäuderichtung ist entsprechend parallel zur 
Obertalstraße bzw. zur Kaltbachstraße auszurichten. Damit soll der Straßenraum und –verlauf in 
seiner Wirkung durch eine entsprechende Raumkante und Gebäudeausrichtung unterstrichen wer-
den. Dies soll insgesamt zur Sicherung eines städtebaulichen Gesamtbildes beitragen und steht 
dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. 

7) Festsetzung der Flächen für Garagen und Carports 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zulässig. Hierdurch soll ein zu dich-
tes Herantreten an die Verkehrsfläche sowie den Kaltbach (Gewässer 3. Ordnung) verhindert wer-
den. Gleichzeitig wird mit dieser Festsetzung einem grundsätzlichen Ausschluss von Garagen und 
überdachten Stellplätzen innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entgegengewirkt und 
ermöglicht dem Vorhabenträge eine flexible Grundstücksgestaltung. Nicht überdachte Stellplätze 
sind auf dem ganzen Grundstück zulässig. 

8) Örtliche Bauvorschriften 

Bezüglich der äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen werden für den Ordnungsbereich 1 und 
Ordnungsbereich 2 teilweise unterschiedliche Festsetzungen getroffen. Lediglich für das Anbringen 
von Werbeanlagen wurden für beide Ordnungsbereiche die bauordnungsrechtlich-gestalterischen 
Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ übernommen (siehe Ziffer 3 
„Werbeanlagen“ im Teil B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen der 1. Änderung). 

Bezüglich der zulässigen Farbgebung und Gestaltung der Dacheindeckung im Ordnungsbereich 1 
entspricht die Textfestsetzung der bauordnungsrechtlichen Festsetzung Ziffer 2.8 in der Planurkun-
de der 1. Änderung. Hierbei wird jedoch ausnahmsweise auch die Dacheindeckung mittels Metall-
blech und Glas zugelassen. Auch die Festsetzung bezüglich der künftigen Fenster entspricht im 
Ordnungsbereich 1 der Festsetzung Nr. 2.13 „Fenster“ der 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Mühlpforte“. 

Des Weiteren wird für den Ordnungsbereich 1 festgesetzt, dass Dächer mit einer Neigung bis ma-
ximal 38 ° zulässig sind und Garagen sowie bauliche Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 BauNVO in ihrer Dachform und –neigung frei sind. Ferner wird für diesen Ordnungsbe-
reich festgesetzt, dass Dachaufbauten/ -gauben bei Gebäuden mit III Vollgeschossen nicht zulässig 
sind. 

Grundsätzlich wird durch diese Übernahme der zuvor aufgeführten Festsetzungen eine Sicherung 
des städtebaulichen Gesamtbildes erzielt. Gleichzeitig stehen sie dem konkreten Bauvorhaben 
durch einzelne Ergänzungen, die mit städtebaulich sinnvollen Einschränkungen gewählt wurden, 
nicht entgegen. 

Im Ordnungsbereich 2 werden ebenfalls die bauplanungsrechtlichen/gestalterischen Festsetzungen 
der Ziffern 1 „Sicherung des städtebaulichen Gesamtbildes“ und 2 „Bestimmungen über die Einzel-
heiten der Baugestaltung“ aus der 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ übernommen. Es 
werden jedoch keine ergänzenden Regelungen getroffen, wie es im Ordnungsbereich 1 der Fall ist. 

Um die Übersichtlichkeit der Planurkunde des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu gewährleis-
ten, wurde davon abgesehen die weiterhin geltenden Festsetzungen der 1. Änderung dort erneut 
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abzudrucken. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden diese jedoch im Anhang der vorliegenden 
Begründung mit abgedruckt und können dort in vollem Umfang nachgelesen werden. 

Weiterhin wurden ergänzende Hinweise in die Planurkunde unter der Rubrik „Hinweise“ aufgenom-
men, die aufgrund der heutigen Rechtsgrundlage ebenfalls zu berücksichtigen sind. Hier wird unter 
anderem auf „Wasserrechtliche Genehmigungserfordernisse“, „Denkmalschutz“ und „Artenschutz-
rechtliche Hinweise und Empfehlung“ verwiesen. 

9) Einziehung der L 330 / Unterer Bongert im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans 

Das Plangebiet überdeckt in einem Teilbereich die Landesstraße L 330 / Gemeindestraße „Unterer 
Bongert“. Mit dem Ausbau der Hömberger Straße zu einer westlichen Stadtumgehung muss der 
Untere Bongert für den Durchgangsverkehr nicht mehr zur Verfügung stehen. Es besteht somit auf-
grund der Realisierung der neuen Verkehrsführung in Richtung Hömberg nicht mehr der Bedarf zur 
Aufrechterhaltung der Gemeindestraße „Unterer Bongert“ im Geltungsbereich des vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans erfolgt mittels des vorliegenden öffentlich-rechtlichen Verfahrens die Einziehung der Straße. 

Gesetzliche Grundlage: 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB können die Länder durch Rechtsvorschriften bestimmen, dass auf Lan-
desrecht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen werden 
können und inwieweit auf diese Festsetzungen die Vorschriften dieses Gesetzbuchs Anwendung 
finden. 

Davon hat Rheinland-Pfalz in § 37 Abs. 7 LStrG Gebrauch gemacht und geregelt, dass die Einzie-
hung einer Straße durch den Bebauungsplan erfolgen kann. 

§ 37 Abs. 7 LStrG lautet: „Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn eine Straße nach Absatz 4, durch 
einen Bebauungsplan nach dem Baugesetzbuch oder einen Flurbereinigungsplan nach dem Flurbe-
reinigungsgesetz eingezogen wird.“ 

Dass die Absätze 1 bis 3 des § 37 nicht gelten, bedeutet u.a.: 

(1) Die Zustimmung der Landesstraßenbehörde ist nicht erforderlich. 

(2) Der Prüfungsmaßstab für die Rechtmäßigkeit bestimmt sich nach dem Abwägungsgebot des 
BauGB. 

(3) Keine gesonderte Bekanntmachung der Einziehungsabsicht mit dreimonatiger Frist. 

(4) Kein gesonderter Widerspruch gegen die Einziehung möglich. 

Der Stadtrat von Nassau hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 einen Vorbehaltsbeschluss gefasst, 
der die Einziehung des Teilstücks der Straße „Unterer Bongert“ sowie Veräußerung an die Leifheit 
Stiftung in Folge der rechtsverbindlichen Abstufung der L330 vorsieht, soweit dies für die Errichtung 
der Wohnanlage „Betreutes Wohnen“ erforderlich ist. 

Der Vorbehalt ist durch die Rücknahme der Widersprüche gegen die Abstufung der L330 weggefal-
len. Die Straße Unterer Bongert ist zur Gemeindestraße geworden, so dass der Beschluss vom 
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17.12. nunmehr ein wirksamer Beschluss des zuständigen Organs über die Absicht zur Einziehung 
des Teilstücks ist. 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird mit Rechtskrafterlangung der 
Planung die Landesstraße eingezogen (vgl. § 37 (7) LStrG Rheinland-Pfalz).  

In den Bebauungsplan wurde ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 

Einziehung von Teilflächen der L 330 / „Unterer Bongert“ im Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans: Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird 
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 37 Abs. 7 LStrG Rheinland-Pfalz die Einziehung 
der bestehenden Widmung der öffentlichen Verkehrsfläche, Teilfläche der Straße „Unterer 
Bongert“ aus dem Flurstück 137, Flur 58, Gemarkung Nassau erfolgen. Hierfür ist die betref-
fende Fläche in der Planzeichnung gekennzeichnet. Mit der Rechtsverbindlichkeit des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes wird die Fläche eingezogen. 

Begründung: Die Stadt Nassau betrachtet das Vorhaben „Betreutes Wohnen“ als wesentliche 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Zentrum Nassaus und als willkommene Schaffung von 
Wohnmöglichkeiten für ältere Mitbürger. Die Einziehung der Teilfläche ist erforderlich, damit das 
Bauvorhaben auf dem alten Brauereigrundstück und den nördlich angrenzenden Grundstücken at-
traktiv und zukunftsfähig verwirklicht werden kann.  

Dem stehen keine schützenswerten öffentlichen oder privaten Belange entgegen. Mit dem Ausbau 
der Hömberger Straße zu einer westlichen Stadtumgehung muss der Untere Bongert für den 
Durchgangsverkehr nicht mehr zur Verfügung stehen. Zur Aufrechterhaltung der Erschließung mit 
möglichst wenigen Umwegfahrten soll vor Schließung des Unteren Bongert die Sperrung des Obe-
ren Bongert (Sanierung und Ertüchtigung der Brücke über den Kaltbach) aufgehoben werden. Der 
Obere Bongert ist ohne weiteres in der Lage, die Erschließungsfunktion zu übernehmen.  

Die Stadt Nassau hat die Folgen der Schließung des Unteren Bongert für KFZ durch eine verkehrs-
gutachterliche Stellungnahme prüfen lassen (Wiedergabe der Stellungnahme vom Büro Vertec als 
separate Anlage zur Begründung des Bebauungsplans). Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Maßnahme nicht zu Verkehrsproblemen führt. Schützenswerte Belange von Anliegern werden nicht 
dadurch berührt. Insbesondere ist eine Beeinträchtigung der Zufahrtsmöglichkeiten mit KFZ zu ein-
zelnen Grundstücken nicht gegeben.  

Fußgänger können die Verbindung weiter ungehindert nutzen. In die öffentliche Grünanlage des 
Betreuten Wohnens wird ein Fußgänger- und Radweg integriert werden, der vom unteren Bongert 
nördlich des Gebäudes entlang zur Kaltbachstraße führt. Dieser Weg stellt gleichzeitig den Zugang 
zur Grünanlage und zum Kulturhaus von der Kaltbachstraße aus her. Eine West-Ost-Verbindung 
bleibt an dieser Stelle also für Fußgänger und Radfahrer erhalten. Im Notfall kann diese Verbindung 
auch von Kraftfahrzeugen genutzt werden. Die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
führt somit zu dem Ergebnis, dass die Einziehung der Teilfläche gerechtfertigt ist. 

7 VE R K E H R L I C H E  ER S C H L I Eß U N G  

An dieser Stelle soll zwecks Vollständigkeit noch einmal auf die verkehrliche Erschließung einge-
gangen werden, da sich diese durch die Teileinziehung der Straße „Unterer Bongert“ verändert und 
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nicht mehr den Angaben der 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ entspricht. Die Einzie-
hung der Teilfläche ist, wie im vorausgegangenen Kapitel bereits erläutert, erforderlich, damit das 
Bauvorhaben im Geltungsbereich attraktiv gestaltet und zukunftsfähig verwirklicht werden kann. 
Auch ist dies möglich, da - wie in vorherigen Kapiteln erläutert wurde – keine öffentlichen oder pri-
vaten Belange entgegenstehen. 

Die Stadt Nassau ist über die Bundesstraße B 260 an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. 
Das innerörtliche Verkehrsnetz ist direkt an die B 260 angeschlossen, die südlich durch die Stadt 
Nassau verläuft. Auch verläuft derzeit die Landesstraße L 330 durch den Westen der Stadt, unter 
anderem entlang der nördlichen, östlichen und südlichen Plangebietsgrenze.  

Die L 330 wurde zu einer Stadtstraße abgestuft und entsprechend umgewidmet (Umwidmungster-
min war der 01.04.2019). Grund hierfür ist der erfolgte Ausbau der „Hömberger Straße“, durch die 
eine westliche Stadtumgehung der Stadt Nassau realisiert wurde. Aus diesem Grund ist eine Len-
kung des Durchgangsverkehrs durch die Straße „Unterer Bongert“ nicht mehr erforderlich und diese 
kann innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplans eingezogen werden. Ins-
gesamt ist ein Rückgang des Verkehrs im Umfeld des Plangebietes zu erwarten. 

Die Erschließung des Plangebietes ist hingegen über die „Kaltbachstraße“ gesichert. 

Ergänzend wird auf die „Verkehrsplanerische Stellungnahme Betreutes Wohnen Stadt Nassau“ des 
Büro VERTEC, Koblenz vom Februar 2020 verwiesen. Diese wird als separate Anlage der Begrün-
dung wiedergegeben und somit Teil der Planunterlagen. 

8 L AN D S C H AF T S P L AN E R I S C H E B E L AN G E  

8.1 Allgemeine Bewertungen und Schwellenwertprüfung nach § 13 a (1) BauGB 

Die Änderungsplanung erfolgt in einem Gebiet, in dem bereits Baurecht geschaffen wurde. Die ge-
samte Fläche ist im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Mühlpforte“ in der Fassung der 1. Ände-
rung als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird auf Grundlage des § 13a BauGB aufgestellt. Im be-
schleunigten Verfahren gelten u.a. die Beteiligungsvorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB (vgl. § 13a (2) Nr. 1 BauGB). 

Im beschleunigten Verfahren wird nach § 13a (2) Satz 1 BauGB i. V. m. § 13 (3) Satz 1 BauGB von 
der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Anga-
be umweltbezogener Informationen nach § 3 (2) BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6 (5) Satz 3 und § 10 (4) BauGB abgesehen. 

Ein Bebauungsplan kann in dem Fall im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn im Plan 
eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO, oder eine Grundfläche in der Größe 
von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, oder die Größe der Grundfläche von 20.000 m² bis we-
niger als 70.000 m² beträgt, falls eine Vorprüfung ergibt, dass im Bebauungsplan voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu berücksichtigen sind. Die Grundflächen mehrerer Be-
bauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufge-
stellt werden, sind diesbezüglich einzurechnen. 
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Die Nettobaufläche des Plangebietes beträgt 2.616 m². 

Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,6. Die zulässige Grundfläche ergibt sich aus dem Produkt 
von festgesetzter GRZ und Nettobauland: 

0,6 x 2.616 m² = 1.569,6 m² 

Die zulässige Grundfläche beträgt somit ca. 1.570 m².  

Der Schwellenwert von 20.000 m² wird bei der vorliegenden Planung nicht erreicht oder 
überschritten. Es bedarf damit keiner weitergehenden überschlägigen 
Umwelterheblichkeitsvorprüfung nach § 13a BauGB. 

Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist zudem einzig in dem Fall zulässig, dass keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB aufgeführten Schutzgüter 
bestehen. 

Bei der vorliegenden Planung ist eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder von Europäischen Vogelschutzgebieten nicht ge-
geben. Das Plangebiet liegt nicht in einem ausgewiesenen Natura 2000 Gebiet, und eine unmittel-
bare räumliche Betroffenheit ist nicht gegeben. Weitere schutzwürdige Biotope oder Naturdenkmale 
sind im Geltungsbereich nicht erfasst. Zudem sind keine negativ ausstrahlenden Effekte durch die 
Umsetzung der Planung zu erwarten. 

Wie diese Auflistung zeigt, kann der § 13 a BauGB zur Anwendung kommen. Nach § 13 a (2) Satz 
4 BauGB gelten die zu erwartenden Eingriffe, im Sinne von § 1a (3) Satz 5 BauGB als vor der pla-
nerischen Entscheidung zulässig oder erfolgt. Eingriffe in Natur- und Landschaft sind somit 
nicht ausgleichspflichtig. 

8.2 Artenschutzrechtliche Kurzbewertung 

Durch Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes wur-
de klargestellt, dass artenschutzrechtliche Belange zusätzlich zur Eingriffsregelung zu beachten 
sind. Im Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen besonders und streng geschützten Arten unter-
schieden (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG).  

Die besonders geschützten Arten sind aufgeführt: 

- im Anhang A oder Anhang B der Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Nr. 338/97).  

- in der Anlage 1, Spalte 2 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSch-VO). 

- in Rechtsverordnungen nach § 54 Absatz 1 BNatSchG. 

Des Weiteren zählen die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu 
den besonders geschützten Arten.  

Die streng geschützten Arten bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten, für die noch 
strengere Vorschriften gelten. Dies sind die Arten, die im Anhang IV der FFH – Richtlinie (Richtlinie 
92/43 EWG ) und in der Spalte 3 der BArtSch-VO aufgelistet sind. 
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Artenschutzrechtliche Belange werden durch die Bebauungsplanänderung nicht unzulässig be-
rührt. Dies wird wie folgt begründet: 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines ausgewiesenen Natura 2000-Gebietes und ein solches ist 
auch nicht in bewertungsrelevanter Umgebung vorhanden. Das Planänderungsgebiet befindet sich 
inmitten der bebauten Stadtlage der Stadt Nassau innerhalb des bebauten Zusammenhangs. Der 
Geltungsbereich selbst ist ebenfalls insbesondere im nördlichen und südlichen Bereich bereits 
durch Bestandsgebäude geprägt. Im Zentrum des Geltungsbereichs befindet sich ein geschotterter 
Parkplatz. 

Insgesamt hat das Plangebiet entsprechend lediglich eine Bedeutung für störungstolerante, ubiqui-
täre Arten. Hinweise auf das Vorkommen von geschützten Tier- oder Pflanzenarten gibt es nicht. 
Nester oder Quartiere gebäudebewohnender Vögel oder Fledermäuse an den Bestandsgebäuden 
können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurden Hinweise in den Bebauungsplan 
aufgenommen, dass der Abriss von Bestandsgebäuden sowie Baumrodungen mit Quartiereignung 
für Fledermäuse in besatzlosen bzw. wenig störungsempfindlichen Perioden durchgeführt werden 
sollen (Oktober oder Februar/März) und dass vor Beginn von Entkernungs- oder Abrissarbeiten die 
Bestandsgebäude auf Vorkommen und insbesondere auf Fortpflanzungsstätten von Vögeln und 
Fledermäusen sowie anderer geschützter wildlebender Tierarten untersucht werden sollten. 

Zur vorsorglichen Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte wurden des Weiteren die folgenden 
Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen: 

- Zur vorsorglichen Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind erforderliche 
Gehölzrodungen lediglich außerhalb der Vegetationszeit im Zeitraum vom 01.10. 
eines Jahres bis vor dem 01.03. des Folgejahres vorzunehmen (vgl. § 39 (5) 
BNatSchG). 

- Sind großflächige Glasfronten an Gebäuden geplant, müssen diese durch geeig-
nete Maßnahmen gegen Vogelschlag gesichert werden (z.B. Verwendung ent-
spiegelter Gläser, Einsatz von Vorhängen oder Jalousien, Aufhängen von sich be-
wegenden Mobile o.ä.). 

- Einzelheiten sind im konkreten Baugenehmigungsverfahren zu prüfen und bei Er-
fordernis als Nebenbestimmungen in die Baugenehmigung aufzunehmen. 

Es ist letztendlich nicht davon auszugehen, dass durch den Bebauungsplan und die spätere 
Umsetzung die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten. Es ist nicht zu schlussfol-
gern, dass sich durch Störungen der Erhaltungszustand lokaler Populationen streng ge-
schützter Arten verschlechtert. 
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I I  AU S S AG E N  Z U R  N I C H T -NO T W EN D I G K E I T  E I N E S  

UM W EL T B E R I C H T ES  

Am 01. Januar 2007 trat das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwick-
lung von Städten in Kraft. Dies hatte zur Folge, dass der § 13 BauGB um den § 13 a BauGB „Be-
bauungspläne der Innenentwicklung“ ergänzt wurde. 

Nach § 13 a Satz 1 BauGB können Bebauungspläne für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
der Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

Der Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, falls im Plan eine zuläs-
sige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Grundfläche in der Größe von ins-
gesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in 
einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, sind dies-
bezüglich einzurechnen. 

Im beschleunigten Verfahren gelten zu Teilen die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. 

Im beschleunigten Verfahren wird nach § 13 a Abs.2 Satz 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 
BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe umweltbezogener Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

Die Erstellung eines Umweltberichtes ist aus diesen Gründen nicht notwendig, und weitere Ausfüh-
rungen sind nicht erforderlich. 
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Anhang: 
-  Auszug der Textfestsetzungen aus der 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ 

Separate Anlage: 
„Verkehrsplanerische Stellungnahme Betreutes Wohnen Stadt Nassau“ des Büro VERTEC – Inge-
nieurbüro für Verkehrsplanung und –technik Hohenfelder Straße 13, 56068 Koblenz vom Februar 
2020 
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Auszug der Textfestsetzungen aus der 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlpforte“ 
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